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Die Position der BNetzA zu Baukostenzuschüssen
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Kurzprofil BBH-Gruppe

Die BBH-Gruppe besteht aus der Kanzlei Becker Büttner Held (BBH),
der BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der Unternehmensberatung
BBH Consulting AG (BBHC), dem Quartiergestalter BBH Immobilien und der
BBH Solutions.

Unser besonderes Kennzeichen ist der interdisziplinäre Beratungsansatz,
der sich durch die Zusammenarbeit von Rechtsanwält*innen, Wirtschafts-
prüfer*innen, Steuerberater*innen sowie Ingenieur*innen, Wirtschafts-
expert*innen und IT-Fachleuten auszeichnet.

Zusammen entwickeln wir für Sie passgenaue Lösungen für alle 
Unternehmenslagen. 

 rund 700 Mitarbeiter*innen

 rund 7.000 Mandant*innen
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Kurzprofil BBH

Becker Büttner Held gibt es seit 1991. Bei uns arbeiten Rechtsanwält*innen, 
Wirtschaftsprüfer*innen und Steuerberater*innen – sowie weitere 
Expert*innen in der BBH-Gruppe. Wir betreuen rund 7.000 Mandant*innen
und sind die führende Kanzlei für die Energie- und Infrastrukturwirtschaft.

BBH ist bekannt als „die“ Stadtwerke-Kanzlei. Wir sind aber auch viel mehr.
In Deutschland und auch in Europa.

Die dezentralen Versorger, die Industrie, Verkehrsunternehmen, Investoren 
sowie die Politik, z.B. die Europäische Kommission, die Bundesregierung, die 
Bundesländer und die öffentlichen Körperschaften, schätzen BBH.

 mehr als 300 Berufsträger*innen in Berlin, München, Köln, Hamburg, 
Stuttgart, Erfurt & Brüssel

 registrierte Interessenvertretung –
Lobbyregister beim Deutschen Bundestag – R000790
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Herr Schmeding berät zu Fragen des Transports und der Belieferung von Energie, 
insbesondere mit Bezug zur Gaswirtschaft und Wasserstoff. Er ist Experte in den 
Bereichen Energierecht, Datenschutz und IT/ IT-Sicherheit mit Schwerpunkt im Bereich 
der Energiewirtschaft.

 Geboren 1977 in Münster

 1996 bis 2002 Studium der Rechtswissenschaften in Münster, Berlin und Edinburgh

 2005 bis 2008 Rechtsanwalt bei BBH Berlin

 2008  bis 2018 Diverse Positionen in einem DAX-Konzern, zuletzt als Leiter Recht für IT, IP und 
Datenschutz

 Seit Juli 2018 Rechtsanwalt bei BBH Hamburg, seit 2023 Partner

 2021 Schulung „Datenschutzbeauftragter (TÜV®)“ der TÜV NORD Akademie

Rechtsanwalt · LL.M. · Partner

20354 Hamburg · Große Theaterstraße 31-35 · +49 (0)40 34 10 69-200 · thomas.schmeding@bbh-online.de  

Thomas Schmeding
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Frau Hoffmann befasst sich mit Rechtsfragen im allgemeinen Energierecht und dem 
Energievertragsrecht sowie dem allgemeinen Zivilrecht.

 Geboren 1993 in Braunschweig

 2013 bis 2018 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg

 2018 bis 2020 Rechtsreferendariat bei dem Oberlandesgericht Celle

 2019 bis 2020 Wissenschaftliche Mitarbeit in einer mittelständischen Hamburger Kanzlei mit 
Schwerpunkt im privaten Baurecht

 2021 bis 2023 Richterin im Landgerichtsbezirk Stade mit Dezernaten unter anderem im 
allgemeinen Zivilrecht, im privaten Baurecht sowie im Rechtsanwaltshaftungsrecht

 Seit 2023 Rechtsanwältin bei BBH Hamburg

Rechtsanwältin

20354 Hamburg · Große Theaterstraße 31-35· +49 (0)40 34 10 69-100 · johanna.hoffmann@bbh-online.de 

Johanna Hoffmann
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1. Position der BNetzA bis 10/2024

2. Das Positionspapier der BNetzA zu BKZ

1. Grundsätzliches zum Positionspapier

2. Das Leistungspreismodell

3. Differenzierung von BKZ

4. Sonstiges

3. Was heißt das für die Stellungnahme zum BKZ der NDWS?

Agenda
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Position der BNetzA vor 11/2024
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Bislang: Positionspapier der BK6 aus 2009

„… Verpflichtung zur 
Erhebung eines BKZ 

besteht nicht.“

„… schlichte Einnahmeerzielung 
als Selbstzweck … nicht 

anzuerkennen.“

„… Finanzierungsfunktion des 
BKZ … bei Stromnetzen nicht 

mehr anzuerkennen…“

„Als ein die Angemessenheit 
begründeter Zweck … Lenkungs-

oder Steuerungswirkung des 
BKZ anerkannt …“
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Anders bereits BK8 (2024)
auf Anfrage von BBH zu BKZ für Speicher

„… Bundesnetzagentur hat gegen … Entscheidung des OLG Düsseldorf Rechtsbeschwerde
erhoben. … Rechtsbeschwerdeverfahren … beim BGH … geführt. … Bundesnetzagentur
vertritt in diesem Verfahren auch weiterhin die Auffassung, dass Speicher-BKZ in
angemessener Höhe wie bisher zu erheben sind.

Ich gehe mithin davon aus, dass die Netzbetreiber sich auch weiterhin in diesem Sinne
verhalten und keinesfalls von der Erhebung von BKZ bei Speicheranlagenbetreibern
absehen
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Hinweise für VNB zur Anpassung EOG für 2025 (BK8):
„mittelbare Pflicht“ zur Erhebung von BKZ

„der Netzbetreiber (hat) … zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel … mit 
größtmöglicher Effizienz zu nutzen …. der Netzbetreiber (hat) … stets zu prüfen 
…, ob durch die Erhebung von BKZ eine, … bezogen auf den Netzbetrieb, 
günstigere und … effizientere Finanzierungsstruktur hergestellt werden kann.

Letztlich stellen … BKZ einen nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss … dar, 
welcher der Gemeinschaft aller Netznutzer in Form günstiger Netzentgelte 
(Erhöhung der kostenmindernden Erträge und Minderung der EK-Verzinsung) zu 
Gute kommt. Im Sinne der Anreizregulierung ist die Erhebung von BKZ damit 
per se effizient, da sie stets zu sinkenden Netzkosten führt. …

Die Nicht-Erhebung von BKZ ist für die Beschlusskammer keine effiziente 
Vorgehensweise; vor allem in Zeiten stark steigender Zinsen. Ein BKZ stellt aus 
der Perspektive des Netzbetreibers zinsloses Kapital dar. Hierauf darf nicht zu 
Lasten Gemeinschaft aller Netzkunden einseitig verzichtet werden. Maßstab 
für … Erhebung von BKZ ist weiterhin das Positionspapier der 
Bundesnetzagentur aus dem Jahr 2009 …“
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Das Positionspapier der BNetzA zu BKZ



1216.12.2024  · 04638-20 / 10261432 © DIE BBH-GRUPPE // BECKER BÜTTNER HELD PARTGMBB

Seit 20.11.2024: Positionspapier BKZ der BK8

→ Keine Konsultation des Positionspapiers vorgesehen
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Grundsätzliches zum Positionspapier

 Wie bislang: nur unverbindliche Handlungsempfehlung, (noch) nicht auf Grundlage neuer 
Festlegungskompetenz aus § 17 Abs. 4 EnWG

 Geltungsbereich: weiterhin nur „oberhalb der Niederspannung“

▪ Bei NS gelten Vorgaben der NAV, dort beispielhaft Verweis auf 2-Ebenen-Modell des VDN aus 2007

 Berücksichtigung der neuen Empfehlungen spätestens bei BKZ ab 2026, zuvor Bestandschutz

 Anders als in früherem Positionspapier deutlichere Vorgaben an Netzbetreiber bei Erhebung 
von BKZ

▪ Zwar „keine unmittelbare gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung von BKZ “

▪ Aber aus netzentgeltkalkulatorischer Sicht „in Netzen mit Ausbaubedarf ist das Erheben von BKZ effizient und 
geboten“; „Verzicht auf die Erhebung möglicher BKZ war zuletzt im Rahmen der Kostenprüfung Gegenstand von 
Prüfungshandlungen. Dies soll auch zukünftig der Fall sein.“
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Leistungspreis-Modell und dessen Modifikation (1)

 BNetzA hält grundsätzlich am LP-Modell aus erstem Positionspapier fest

 LP-Modell erfülle Lenkungs- und Steuerungsfunktion sowie neu anerkannte 
Finanzierungsfunktion in Netzen mit Ausbaubedarf

 Keine Auseinandersetzung mit Kritik am LP-Modell in der Praxis

▪ Fehlende Transparenz des LP

▪ Widerspruch zum Leitbild des § 11 NAV 

 Neu beim LP-Modell: nicht mehr jeweils geltende LP größer 2.500 h/a, sondern 

BKZ = (arithmetisches Mittel der LP > 2.500 h/a über 5 Jahre) x (bestellte Leistung)

 anderer Berechnungsverfahren als Leistungspreis-Modell zur Ermittlung der Höhe des BKZ nicht 
ausgeschlossen
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Leistungspreis-Modell und dessen Modifikation (2)

 BNetzA trifft keine Aussage zu der Höhe des BKZ

„ausgehend vom LP > 2.500 h/a haben sich Netzbetreiber entschieden, den vollen oder einen 
anteiligen LP zur Bemessung des BKZ heranzuziehen. Das vorliegende Positionspapier 
äußert sich nicht zu den energiewirtschaftlichen Gründen für eine solche Entscheidung oder 
fordert zwingend eine Änderung. ... Die Entscheidung der Höhe nach ... obliegt einer sachlich 
begründeten energiewirtschaftlichen Wertung des Netzbetreibers.“

 Umstellung spätestens ab 2026; auch für noch in dem von BNetzA als „Jahr des 
Übergangs“ titulierten Jahr 2025 abgeschlossenen Vereinbarungen Bestandsschutz
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Differenzierung innerhalb eines Netzes

 Differenzierung der BKZ innerhalb eines Verteilernetzes „bis auf weiteres“ unzulässig

 „wirkungsbezogene“ Differenzierung der BKZ innerhalb eines Netzes im Falle der ÜNB „gut 
vertretbar“

▪ Einheitliche Vorgehensweise durch die ÜNB gefordert

▪ Kriterien: Auswirkung auf Netzausbaubedarf und Netzkosten, Zeithorizont der Berechnung, 
Darstellung der Auswirkungen auf Netzengpassmanagement

▪ z. B. Zuordnung des Netzverknüpfungspunktes je nach Mehrkosten zu einer von 5 Stufen

− BKZ je nach Stufe zwischen 20 bis 100% des Leistungspreises größer 2.500 h/a 

− BKZ von 0 € sei jedoch nicht sachgerecht

▪ Zuordnung regelmäßig zu überprüfen
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Differenzierung innerhalb eines Netzes (2)

 Differenzierung, wenn Ansiedlung eines Verbrauchers -
beispielsweise Elektrolyseurs - aus Perspektive des Netzes 
an bestimmten Standort weniger/keine Kosten verursacht

 Wirkungsbezogene Differenzierung auf Basis konkreter 
Berechnungen sowie zugrunde zu legenden Annahmen 
transparent darzulegen

 Karte zeigt - als vorläufige Berechnung der ÜNB -
verschiedene Netzknoten, an denen Differenzierung des 
BKZ sinnvoll sein kann 

▪ Veröffentlichung der finalen Berechnung für Dezember 
2024 angekündigt

(abrufbar unter: 20241120_Karte.pdf)

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Allgemeines/Presse/Pressemitteilungen/2024/20241120_Karte.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Keine Differenzierung nach Art der angeschlossenen Last

 Art der angeschlossenen Last bei Erhebung BKZ unbeachtlich

▪ vorbehaltlich der Entscheidung BGH zu Stromspeichern mit vollem BKZ

▪ Keine pauschale Privilegierung von Elektrolyseuren

 Aber: wenn beantragte Anschlussleistung nicht dauerhaft uneingeschränkt zur Verfügung 
gestellt werden muss, ist eine angemessene Reduzierung des BKZ begründbar

▪ Z. B. bei Großspeichern: Netzanschlusskapazität steht nur unter bestimmten vertraglichen 
Einschränkungen zur Verfügung (etwa zur Vermeidung einer abrechnungsrelevanten Spitze zum 
vorgelagerten Netz)
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Weitere wichtige Aussagen

 Neuer BKZ bei Wechsel der Örtlichkeit des Netzanschlusses

▪ Keine Aussagen zu Ausnahmen, z. B. wenn Anschlussnehmer, typischerweise nachgelagerter 
Netzbetreiber, an einer Übergabestelle nicht mehr benötigte Kapazität auf andere 
Übergabestelle überträgt, solange beide Übergabestellen an demselben Netzbereich des 
vorgelagerten Netzes

 Bei Wechsel der Anschlussnetzebene: „grundsätzlicher“ neuer BKZ nach den für neue 
Netzebene geltenden Regelungen

▪ Keine Aussage zur Ausnahme, wenn bei Netzebenenwechsel kein Netzbereichswechsel erfolgt

 Transparenter Ausweis BKZ kalenderjährlich im Voraus; Empfehlung, veröffentlichtes 
Preisblatt zu nutzen

 Bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Anschlussleistung neben weiteren BKZ 
zusätzlich Pönale möglich
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Was heißt das für die Stellungnahme zum BKZ der 
NDWS?
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 Aus September 2024

 Forderungen zu

▪ Vereinheitlichung Erhebung von BKZ

▪ Reduzierter BKZ für Elektrolyseure im 
Norden

▪ Pflicht zur rückwirkenden Anwendung ab 
01.01.2023

 Abrufbar unter
NDWS_AG_BAukostenzuschuesse.pdf
(norddeutschewasserstoffstrategie.de)

Gemeinsame Stellungnahme NDWS
zu BKZ (Strom) für Elektrolyseanlagen (1/2)

https://norddeutschewasserstoffstrategie.de/wp-content/uploads/2024/09/NDWS_AG_BAukostenzuschuesse.pdf
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Gemeinsame Stellungnahme NDWS
zu BKZ (Strom) für Elektrolyseanlagen (2/2)

 Einheitliche Umsetzung der Erhebung von BKZ auf Übertragungsebene

▪ Einheitliche Regelung reduziert Unsicherheiten, Markteintrittsbarrieren und Hemmung von 
Investitionsentscheidungen

 Reduzierter BKZ für Elektrolyseure mit Standorten in Netzausbaugebieten (Norden)

▪ Entlastende Wirkung auf das Netz durch Auflösung von Netzengpässen und Verringerung des 
Netzausbaubedarfs

▪ 90%ige Reduzierung des BKZ

 Rückwirkenden Anwendung dieser Regeländerungen zum 01.01.2023

 Ausweitung auf VNB Ebene? 
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Weiteres Tätigwerden 
der NDWS? 

Sind die Forderungen der 
NDWS überholt?

Sind Elektrolyseure 
hinreichend 

berücksichtigt?



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.

www.die-bbh-gruppe.de
www.bbh-blog.de
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